
 SHK-Kompetenzzentrum Berlin 
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13359 Berlin 
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Schulung zum Sachverständigen für Risikoabschätzung  

nach § 51 TrinkwV 2023 (ehemals Gefährdungsanalyse)  

 
 

Anzahl der Unterrichtsstunden ca. 24 

Start 03.03.2025 

Ende 05.03.2025 

Preis (inkl. Prüfung) 

Mitglieder 795,00 € 

Nichtmitglieder 995,00 € 

 Mo Di Mi Do Fr Sa 

Theorie + Prüfung 

Termin 03.03. 04.03. 05.03.  
 

 
 

Beginn 08:00 08:00 08:00    

Ende 16:00 16:00 16:00    

Voraussetzung zur Schulung: 

Die fachliche und persönliche Voraussetzung muss durch 
Zertifikate, ausgestellt auf die teilnehmende Person, nachge-
wiesen werden. Bescheinigungen und/oder Zertifikate die bei 
Herstellerschulungen erworben werden können nicht aner-
kannt werden. 

Eine gewünschte Eintragung in die öffentliche Liste kann erst 
nach vollständig erbrachten Nachweisen erfolgen. 

 

Bitte fügen Sie der Anmeldung eine Kopie des Meisterbriefes 
sowie Ihrer Qualifikationen (z. B. VDI 6023 Kat. A) bei. 

 

 

ST-15-2025 Sanitärtechnik 
 
 

Weiterbildungsseminare 

Zielsetzung 
Bereits geschulte Fachkräfte für Trinkwasserhygiene wer-
den über Neuerungen der Trinkwasserverordnung, den 
aktuellen UBA-Empfehlungen sowie Inhalt und Aufbau von 
Gefährdungsanalysen geschult. Nach erfolgreich bestan-
dener Prüfung darf der Sachverständige die Risikoabschät-
zung von Trinkwasseranlagen durchführen und wird auf 
Wunsch bei den Berliner Gesundheitsämtern gelistet. 
 
Seminarinhalt 
 Aktuelle Änderungen der Trinkwasserverordnung 
 Probenahme: Checklisten der Labore, Probenahmestel-

len, Bewertung von Laborergebnissen, etc. 
 Technische Regeln Tr24 kwasser: DIN EN 806 ff, 

DIN EN 1717, VDI 6023, DVGW Arbeitsblätter 551 und 
553, ZVSHK Merkblätter, UBA Empfehlungen, Regelwer-
ke 

 Gefährdungsanalyse: Ortsbegehung, Gefährdungsanaly-
se aus praktischer Sicht, Aufbau des Gutachtens 

 Bewertung von Trinkwasseranlagen und möglichen Ge-
fährdungen unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse 
und Veröffentlichungen 

 Sachverständigenwesen; DSGVO 
 Kalkulation; Versicherung 
 Praxisbeispiele 
 Prüfung 

 

 
Teilnehmer 
Voraussetzungen:  
Meister oder einschlägiges (gleichwertiges) Studium im 
Fachbereich SHK, Techniker 
zusätzlich 
SHK-Fachkraft für Hygiene und Schutz des Trinkwassers 
oder gleichwertige Qualifikation (z.B. Schulung nach VDI 
6023 Kat. A)  
 
Die relevanten Regelwerke müssen zur Schulung vorliegen. 
Eine Liste der benötigten Regelwerke erhalten Sie nach 
Anmeldung zur Schulung.  
 
Seminarort 
SHK-Kompetenzzentrum Berlin 

 
Dozenten 
Andreas Foerster  
Christian Strehlow 
 

Diese Schulung dient auch der Aufnahme der an die Ge-
sundheitsämter gehenden Liste der zertifizierten Sachver-
ständigen für Risikoabschätzungen von Trinkwasseranlagen 
nach § 51 TrinkwV 2023 (ehemals Gefährdungsanalyse). Die 
Fortschreibung auf der Sachverständigenliste setzt eine jähr-
liche Sachverständigenfortbildung voraus. 
 
Bitte beachten Sie: 
Die Durchführung der Risikoabschätzungen muss unabhän-
gig von anderen Interessen erfolgen. Insbesondere muss 
eine Befangenheit vermieden werden. Eine Befangenheit ist 
dann zu vermuten, wenn Personen an der Planung, dem Bau 
oder Betrieb der Trinkwasser-Installation selbst beteiligt wa-
ren oder sind. 
 


